
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Die europäische Futtermittelhygiene-Verordnung (EG) Nr. 183/2005 gilt für alle Unter-

nehmen, die Futtermittel erzeugen, verfüttern, transportieren oder mit diesen handeln. Ziel 

der Futtermittelhygiene-Verordnung ist eine hohe und sichere Futtermittelhygiene. Der 

Verordnungsgeber richtet dabei erhöhte Aufmerksamkeit auf die Verwendung von Futter-

mittel-Zusatzstoffen. Landwirte sind verpflichtet, ein System der Risikominimierung 

(HACCP) zu erfüllen. Um die landwirtschaftlichen Betriebe bei der Erfüllung dieser Anfor-

derung zu unterstützen, hat eine Arbeitsgruppe des Verbandes der Landwirtschaftskam-

mern und des Deutschen Bauernverbandes in Abstimmung mit dem Bundesministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ein vereinfachtes und leicht hand-

habbares HACCP-Konzept für den Einsatz von Aminosäuren zu erarbeitet.  

 

Das Merkblatt „Aminosäuren“ ist auf der Internetseite des Verbandes der Landwirtschafts-

kammern als Download http://www.landwirtschaftskammern.de/aktuell.htm verfügbar.  
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